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Tabelle über das Verdingungsergebnis der Heizungs - und Lüftungsanlage
im .

zu .
Art der Heizung : .

Unternehmer A - B - C .1) Summe der Wärmeeinheiten mit Zufchlägen :
2) Summe der Wärmeeinheiten , die der Berechnung der Keffel im Heizraum zugrunde ge¬legt ift :
3) Zahl , Bauart und Heizfläche der Keffel : (Bei Berechnung der Kedelheizfläche find nurdie einerfeits von Feuergafen , anderfeits von Waffer berührten Flächen , nicht aber die an Mauer¬werk ftoßenden Flächen in Anfatz zu bringen .)
4 ) Gewichte der Keffel in Kilogr. :
5) Blechftärken bei fchmiedeeifernen Keffeln in Millimetern :
6) Gewichte der Eifenteile der Feuerungsausrüftung bei fchmiedeeifernen Keffeln in Kilogr. :
7) Heizflächen in den Räumen, getrennt nach Heizkörperformen, in Quadr .-Met. :8) Art und Größe der Heizflächen bei befonderen Lüftungseinrichtungen :
9) Material der Rohrleitungen :

10 ) Wärmefchutzmaffe und Länge der gefchützten Rohre in Metern:
11 ) Anzahl und Art der Regelungsvorrichtungen :

a) an den Heizkeffeln,
b ) für einzelne Gebäudeteile,
c) an den Heizkörpern,
d) an den Lüftungsanlagen.

12) (Hier find die Summen des Hauptangebotes einzufetzen . Vergl. Summe von Titel Iden Schlußfatz von Abfchnitt II der Anleitung S. 72.)
>t n n H

, , „ „ HI
, , „ IV

_ „ „ „ VII
Summe von Titel I bis IV und VII

n 11 11 V

_ _ 11 11 n VI
Gefamtfumme I bis VII

13 ) Hiervon entfallen auf Lüftungsanlagen :
14) Anfchlagsmäßig ftehen zur Verfügung :
15) Beurteilung der Entwürfe:
16 ) Antrag auf Zufchlagserteilung :
17) Antrag auf Entfchädigung von Bewerbern:

3 . Kapitel .

Verträge.
1. Form der Verträge .

Für die Form der Verträge find meiftens die folgenden Vorfchriften üblich 38).
1 ) „ Über den durch die Erteilung des Zufchlages zuftande gekommenen Ver¬

trag ift der Regel nach eine fchriftliche Urkunde zu errichten.
2) Hiervon kann unter der Vorausfetzung, daß die Rechtsgültigkeit des Überein¬

kommens dadurch nicht in Frage geftellt wird , abgefehen werden :
a) bei Gegenftänden bis zum Werte von 3000 Mark einfchließlich;b) bei Zug um Zug bewirkten Leitungen und Lieferungen;
c) bei einfachen Vertragsverhältniffen, über welche eine alle wefentlichen Be¬

dingungen enthaltender Brief- oder Telegrammwechfel vorliegt.
Ä) Siehe : Zentralbl . d . Bauverw . 1906. S. 55.
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3) Wird in folchen Fällen von der Aufteilung einer fchriftlichen Urkunde Abftand

genommen , fo ift in anderer geeigneter Weife — z . B . durch Beftellzettel , fchriftliche ,
gegenfeitig anerkannte Aufzeichnungen ufw . — für die Sicherung der Beweisführung
über den wefentliehen Inhalt des Übereinkommens Vorforge zu treffen . "

Alle vorgenannten fchriftlichen Vereinbarungen find ftempelpflichtig . Bei unbedeutenden
Ausführungen läßt fich die Sache dadurch vereinfachen , daß der Unternehmer dem Bauleitenden
oder Bauherrn (oder umgekehrt ) in einem Briefe die Aufzählung und Befchreibung der Waren
oder Arbeiten , fowie deren Kotten anführt , alfo ein Angebot macht . Hierauf ift folgende Antwort
zu erteilen :

„Mit dem Inhalte Ihres Schreibens vom . (Datum ) bin ich einverftanden . " Diefe
Vereinbarung ist nicht ftempelpflichtig , hat aber beim Gericht völlige Gültigkeit .

II. Faffung der Verträge .
1 ) „ Die Faffung der Vertragsbedingungen muß knapp , aber beftimmt und deut¬

lich fein .
2) Den Verträgen find die allgemeinen Vertragsbedingungen zugrunde zu legen ,

und zwar , foweit nicht ein anderes ausdrücklich beftimmt ift :
a) bei Verdingung der Herftellung oder Veränderung von Bauwerken (ein-

fchließlich Erdarbeiten ) , fowie bei fonftigen Werkverdingungen die „ all¬

gemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Staatsbauten " ;
b ) bei der außerhalb des Geltungsbereichs von Verträgen der zu a) gedachten

Art erforderlich werdenden Befchaffungen von Bau- und Betriebsftoffen oder

von fonftigen beweglichen Sachen , die im Verkehr nach Zahl , Maß oder

Gewicht beftimmt zu werden pflegen , die „ allgemeinen Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Leitungen oder Lieferungen " .

3 ) Änderungen der allgemeinen Vertragsbedingungen find nur in den Fällen ge-

ftattet , für welche 'ausdrücklich eine abweichende Regelung durch die befonderen Ver¬

tragsbedingungen als zuläffig bezeichnet ift.

4) Für die einzelnen Gruppen von häufiger vorkommenden Leiftungen oder

Lieferungen find einheitliche Vertragsbedingungen feftzuftellen .

5 ) In der Vertragsurkunde müffen außer der Bezeichnung der vertragfchließenden
Parteien die befonderen der Verdingung zugrunde gelegten Bedingungen enthalten fein ,

6) Der Vertragsfchluß gefchieht feitens der beauftragten Beamten namens der die

Verwaltung vertretenden Behörde .

7) Für den Vertragsfchluß kommen namentlich in Betracht :

a) der Gegenftand der Verdingung unter Bezeichnung der Bezugsquelle , falls

eine derartige Angabe ausnahmsweife verlangt ift ;
b) die Höhe der Vergütung und die Kaffe , durch welche die Zahlungen zu

erfolgen haben ;
c) die Vollendungsfrift und die etwaigen Teilfriften ;
d) die Höhe einer etwaigen Vertragsftrafe , fowie die Vorausfetzungen , unter

welchen fie fällig wird ;
e) die Höhe einer etwa zu beftellenden Sicherheit unter genauer Bezeichnung

derjenigen Verbindlichkeiten , für deren Erfüllung diefe haften foll , fowie

derjenigen Vorausfetzungen , unter welchen die Rückgabe zu erfolgen hat ;
f) das Nähere in betreff der Abnahme der Leiftungen oder Lieferungen , fowie

der Dauer und des Umfanges der von dem Unternehmer zu leiftenden Gewähr ;

g) die Abweichungen von den allgemeinen Vertragsbedingungen in betreff der

Ernennung der Schiedsrichter und der Wahl eines Obmanns .
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h) die technifchen Vorfchriften wegen der Befchaffenheit der Bauftoffe, der Art
der Ausführung und der dabei zu beachtenden Gefichtspunkte , foweit diefe
fich nicht bereits aus den Anfchlägen und Zeichnungen ergeben.

8 ) Soweit der Unternehmer von ihm felbft im Inlande erzeugte Mengen von Sachen
oder Waren liefert, ift dies nach den ftempelrechtlichen Vorfchriften in der Vertrags¬
urkunde zum Ausdruck zu bringen . Bei Werkverträgen über nicht bewegliche Gegen-
ftände ift nicht nur der Gefamtpreis , fondern auch der Wert der Bauftoffe in dem¬
jenigen Zuftande, in welchem fie mit dem Grund und Boden in dauernde Verbindung
gebracht werden follen , im Vertrage anzugeben . “ (Stempelfteuergefetz vom 31 . Juli 1875 .)

Uber die fehr verwickelte Berechnung des Werkftempels gibt eine Verfügung vom 12 . Febr .
1900 Auskunft. In der Regel find folgende Prozentfätze für die den einzelnen Titeln zufallenden
Summen als Bauftoffwert in Anfatz zu bringen :

Tit. II b . Mauerbauftoffe . . 100 %
„ III. Afphaltarbeiten . 75 °/o
„ IV . Steinmetzarbeiten . 75— 90 °/o
„ V. Zimmerarbeiten . 50 °/0

Zimmerbauftoffe . 100 °/0
„ VI. Stakerarbeiten . 60 °/0
„ VII . Schmiedearbeiten . 80— 90 %
, , VIII. Dachdeckerarbeiten . 80 °/0
„ IX . Klempnerarbeiten . 75 %
„ X . Tifchlerarbeiten . 90 %
„ XI. Schlofferarbeiten . . 80 %
„ XII. Glaferarbeiten . 75 %
, , XIII. Anltreicherarbeiten :

a ) Leimfarbenanftrich . 20 %
b) Ölfarbenanftrich . 50 ° /0

„ XIV. Ofenarbeiten . ; 70 °/0
Bei Tit. IV und VII ift der entfprechende Prozentfatz je nach der Bearbeitung des Bauftoffes

und der Schwierigkeit des Verfetzens anzunehmen.
Sehr häufig werden die Wertangaben der Baubeamten aber von der Steuerbehörde geändert

und fehr oft führen diefe Änderungen zu Streitigkeiten der Unternehmer mit jener Behörde.
9) » Die allgemeinen Vertragsbedingungen find , infofern nicht bei einfachen Ver-

tragsverhältniffen zweckmäßiger die Aufnahme der wefentlichften Beftimmungen in den
Vertrag felbft erfolgt, der Vertragsurkunde beizufügen.

Die Verträge find doppelt anzufertigen. Das Hauptexemplar verbleibt dem Baubeamten als
Grundlage für die Ausführung und Abrechnung und ift mit der Schlußrechnung zugleich der Be¬
hörde einzureichen ; das Nebenexemplar wird dem Unternehmer übergeben . Alle dem Vertrage
beigehefteten Anlagen find mit dem Vermerke „Zum Vertrage vom . . . . 19 . . gehörig “ und mit
der Unterfchrift des Bauleitenden zu verfehen.

Bei Doppelfirmen, Aktiengefellfchaften,. überhaupt allen kaufmännifchen Firmen ift dem Ver¬
trage ein Auszug aus dem Handelsregifter (auch in beglaubigter Abfchrift) beizufügen. Bei
Doppelfirmen läßt fich dies, da die Befchaffuug des Auszuges oft zeitraubend ift , dadurch um¬
gehen, daß nur ein Teilhaber fämtliche Unterfchriften, auch diejenige der Angebote, vollzieht.

10 ) Verdingungs -Anfchläge, Zeichnungen, allgemeine und befondere Bedingungen
find durch Anheften mit Schnur und Siegel zu Beftandteilen des Vertrages zu machen .
Umfangreichere Zeichnungen find als Anlagen lofe beizufügen und als folche beider-
feits anzuerkennen.

11 ) Durchftreichungen , Radierungen, Einfchaltungen find in den Vertragsurkunden
zu vermeiden. Werden Berichtigungen erforderlich , fo find fie am Rande durch die
Unterfchrift beider Teile anzuerkennen.

12 ) Die Seiten der Vertragsurkunden find mit fortlaufenden Zahlen zu bezeichnen. “
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(Bei Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen find der Hauptausfertigung des Vertrages bei¬
zufügen : Die allgemeinen Vertragsbedingungen vom 17 . Januar 1900 , die befonderen Bedingungen,
die Berechnungen der Wärmeverlufte , das Programm fowie die Zeichnungen , das Angebot und
die zugehörigen Erläuterungen des Unternehmers mit den etwa erforderlich gewordenen Ergänzungen
oder Abänderungen . Diefe Schriftftücke und Zeichnungen find durch beiderfeitige Unterfchrift
als zum Vertrag gehörig anzuerkennen.

Für die Nebenausfertigung genügen das Programm , die befonderen Bedingungen, das An¬
gebot und die Berechnung der Wärmeverlufte.)

III . Inhalt und Ausführung der Verträge .
» Die Verbindlichkeiten , welche den Unternehmern auferlegt werden , dürfen das¬

jenige Maß nicht überfteigen , welches Privatperfonen fich in ähnlichen Fällen aus¬
zubedingen pflegen . In den Verträgen find nicht nur die Pflichten , fondern auch die
ihnen entfprechenden Rechte der Unternehmer zu verzeichnen . “

Im einzelnen :
'

1 ) Zahlung .
1 ) » Die Zahlungen find unter tunlichfter Berückfichtigung der Verkehrsfitte aufs

äußerfte zu befchleunigen .
2) Die Abnahme hat alsbald nach Fertigftellung oder Ablieferung der Leiftung

oder Lieferung zu erfolgen .
3) Verzögert fich die Zahlung infolge der notwendigen genauen Feftftellung des

Geleiteten oder Gelieferten , oder erftreckt fich die Ausführung über einen längeren
Zeitraum , fo find Abfchlagszahlungen bis zu demjenigen Betrage zu leiften , den der
abnehmende Beamte nach pflichtmäßigem Ermeffen zu vertreten vermag .

4) Wird dem Unternehmer von der Verwaltung eine Frift für die Einreichung
der Schlußrechnung gefetzt , fo hat die Prüfung und Feftftellung der richtig befundenen

Schlußrechnung innerhalb einer anfchließenden gleichen Frift zu erfolgen .
5) Auf Antrag der Unternehmer find Zahlungen an fie durch Vermittelung der

Reichsbank zu leiften . “
Bei Gewährung einer Abfchlagszahlung für Arbeiten, welche wegen Befchränktheit des Bau¬

platzes dem Unternehmer vorläufig nicht abgenommen werden können und deshalb auf feinem
Werkplatz lagern , ift eine Befcheinigung des Unternehmers einzufordern , daß diefe fertigen Ar¬
beiten Eigentum des Beftellers find . Würde der Unternehmer inzwifchen Konkurs anmelden, fo
könnte der Konkursverwalter diefe Arbeiten ohne Rückficht auf die geleiftete Abfchlagszahlung als
zur Maffe gehörig betrachten und ein erheblicher Zeitverluft dadurch herbeigeführt werden.

2) Sicherheitsleiftung .
1 ) » Die Zulaffung zum Ausfehreibungsverfahren ift von einer vorgängigen Sicher -

heitsftellung nicht abhängig zu machen ; dagegen kann in den hierzu geeigneten Fällen

vor der Erteilung des Zufchlages die ungefäumte Sicherheitsftellung verlangt werden .
2) Die Sicherheit kann durch Bürgen oder durch Pfänder geftellt werden .

3 ) Bei Bemeffung der Höhe der Sicherheit und der Beftimmung darüber , ob fie

auch während der Gewährleiftungszeit ganz oder teilweife einbehalten wird , ift über

dasjenige Maß nicht hinauszugehen , welches geboten ift, um die Verwaltung vor Schaden

zu bewahren .
4) Der Regel nach irt die Sicherheit nicht höher als auf 5 vH . der Vertrags -

fumme zu bemeffen .
5) Wenn die Vertragsfumme 10000 Mark nicht erreicht oder die zu hinterlegende

Sicherheit den Betrag von 500 Mark nicht erreichen würde , ift auf Sicherheitsleiftung
in den Fällen zu verzichten , in denen die Unternehmer als leiftungsfähig und zuverläffig
bekannt find .

6) Sicherheiten bis zu 1000 Mark können durch Einbehaltung von den Abfchlags¬

zahlungen eingezogen werden .
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7) Zur Hinterlegung von Sparkaffenbüchern als Sicherheit dürfen nicht nur Ab¬
rechnungsbücher von folchen öffentlichen Sparkaffen, die behördlich zur Anlegung vonMündelgeld für geeignet erklärt find , fondern auch Abrechnungsbücher von anderenöffentlichen und Privatfparkaffen, Banken, Kreditgenoffenfchaften und fonftigen privatenAnftalten angenommen werden . Bei der Sicherheitsbeftellung durch Abrechnungsbücherder letztgedachtenArt ift jedoch zugleich der Nachweis zu erbringen , daß die betreffendenAnftalten nach ihren finanziellen Grundlagen und organifatorifchen Einrichtungen aus¬reichende Sicherheit bieten.

8) Der Bürge hat einen Bürgfchein nach dem Mufter der Anlage 2 29) auszuftellen.
g) Der Unternehmer , der in das Reichs- oder Staatsfchuldbuch eingetragene Forde¬

rungen , Depotfeheine der Reichsbank oder der Königl. Seehandlung ( Preuß . Staatsbank) ,oder aber Sparkaffenbücher zum Pfände beftellt, hat eine Verpfändungsurkunde aus -zuftellen. Diefe foll bei Forderungen , die in das Reichsfchuldbuch oder in das preuß.Staatsfchuldbuch eingetragen find, den Wortlaut der Anlage 2 28) , bei Verpfändung von
Depotfeheinen der Reichsbank oder der Königl. Seehandlung (Preuß . Staatsbank) undvon Sparkaffenbüchern den Wortlaut der Anlage 3 29) haben.

io ) Der Verpfänder von Depotfeheinen der Reichsbank oder der Königl. Seehand¬
lung (Preuß . Staatsbank) hat außerdem eine Erklärung nach Anlage 5 29) in doppelterAusfertigung beizubringen . Die Erklärungen find, nachdem unter die erfte Ausfertigungdas darunter ftehende Erfuchen gefetzt ift, an die Reichsbank oder die Seehandlungzu fenden , welche die zweite Ausfertigung mit der entfprechenden Erklärung zurück-fendet.

n ) Bei Verpfändung von Sparkaffenguthaben hat der Verpfänder nachzuweifen,daß er dem Drittfchuldner (der Sparkaffenverwaltung) die Verpfändung angezeigt hat.Bei Verpfändung von in das Reichs- oder Staatsfchuldbuch eingetragenen Forderungenift von ihm der Nachweis zu erbringen , daß die Verpfändung in das Schuldbuch ein¬getragen ift .
12) Die Zinsfeheine der Wertpapiere für denjenigen Zeitraum , während deffenvorausfichtlich die Leiftung oder Lieferung noch in der Ausführung begriffen fein wird,können in den geeigneten Fällen den Unternehmern beiaffen werden.
13) Die Rückgabe der Pfänder hat, nachdem die Verpflichtungen, zu deren Siche¬rung fie gedient haben, erfüllt find, ohne Verzug zu erfolgen. “

3) Mehr - und Minderaufträge .
„ Von dem Vorbehalt einer einfeitigen Vermehrung oder Verminderung der ver¬dungenen Lieferungen oder Leitungen unter Beibehaltung der bedungenen Preis-Einheitsfätze ift Abftand zu nehmen. “
Früher war es, in Preußen wenigftens, dem Bauleitenden geftattet, nachdem 90 % der Liefe¬rung erfolgt waren , auf den Reft derfeiben zu verzichten. Ebenfo war derfelbe berechtigt , nachVollendung der Lieferung noch 10 °/0 mehr zu gleichem Preife zu beanfpruchen . Beides fälltjetzt fort.

4 ) Vertragsftrafen .
1 ) „ Vertragsftrafen find nur auszubedingen , wenn ein erhebliches Intereffe an derrechtzeitigen Vertragserfüllung befteht.
2 ) Die Höhe der Vertragsftrafen ift in angemeffenen Grenzen zu halten , zumalfie bei Überfchreitung diefer Grenzen nach den gefetzlichen Beftimmungen auf Antragdes Schuldners durch Urteil auf einen verhältnismäßigen Betrag herabgefetzt werdenkönnen.
29) Über den Wortlaut der Anlage 2, 3, 4 u . 5 liehe : Zentralbl . d . Bauverw . 1906. S . 57 u . 58.
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3 ) Von der Vereinbarung folcher Strafen ift ganz abzufehen , wenn der Ver -
dingungsgegenftand vorkommendenfalls ohne weiteres in der bedungenen Menge und
Güte anderweit zu befchaffen ift . “

Jeder verttändige Baumeifter wird nur feiten , bei fehr böswilligen Unternehmern , in die
Lage kommen , von dem Rechte des Einziehens einer Vertragsftrafe Gebrauch zu machen .
Wird es bei den Unternehmern bekannt , daß dies feitens eines Bauleitenden häufig und mit
ftrenger Rückfichtslofigkeit gefchieht , fo kann der Fall (wie bei einem in Berlin ausgeführten , fehr
bedeutenden Bau ) eintreten , daß fich

1) ein großer Teil von tüchtigen Unternehmern überhaupt nicht mehr an den Wettbewerben
beteiligt ;

2) daß die fich beteiligenden Unternehmer ihre Preife fo hoch ftellen , daß ihnen auch noch
ein Gewinn gefichert ift , wenn fie felbft eine hohe Vertragsftrafe zahlen müßten ;

3) daß fie die ihnen in Ausficht ftehende Vertragsftrafe durch Verzögerung der Ab¬
lieferung der fertigen Arbeiten fo hoch anwachfen laffen , daß von ihrer vollftändigen Einziehung
überhaupt keine Rede fein kann ; hierdurch erwächft dem Bau alfo nur ein fehr unnötiger Zeit -
verluft .

5 ) Überwachung der Ausführung .
„ Die Koften der Überwachung und der Abnahme der Leiftungen oder Liefe¬

rungen find von der Verwaltung zu tragen , foweit in den Vertragsbedingungen nichts
anderes beftimmt ift . “

6) Meinungsverfchiedenheiten .
1 ) „ Bei der Vergebung von Lieferungen ift es nicht zuläffig , daß die vertrag -

fchließende Behörde fich die alleinige Entfcheidung über die vertragsmäßige Befchaffen -
heit des gelieferten Gegenftandes mit Ausfchluß der Anrufung eines Schiedsgerichts ver¬
traglich vorbehält .

2 ) Bei allen Streitigkeiten über die durch Verträge über Lieferungen und
Leiftungen begründeten Rechte und Pflichten hat zunächft die vertragfchließende Be¬
hörde eine förmliche Entscheidung zu treffen und dem Unternehmer zuzuftellen . Der
Entscheidung der Behörde foll tunlichft eine mündliche Erörterung mit dem Unter¬
nehmer vorausgehen . Der Unternehmer ift in der behördlichen Entfcheidung auf die
in den allgemeinen Vertragsbedingungen für die Beantragung der fchiedsrichterlichen
Entfcheidung feftgefetzte Frift und den mit deren Ablauf verbundenen Rechtsnachteil
ausdrücklich hinzuweifen . Erft gegen die Entfcheidung der Behörde kann das Schieds¬
gericht angerufen werden .

3) Soweit erforderlich , find Beftimmungen über die Bildung eines Schiedsgerichts
in die befonderen Vertragsbedingungen aufzunehmen .

4 ) Falls es als vorteilhaft erkannt werden füllte , von vornherein einen dritten
Schiedsrichter als Obmann zuzuziehen , fo ift den Vertragsbedingungen folgende Faffung
zu geben :

„ Das Schiedsgericht wird in der Weife gebildet , daß die beiden gewählten Schieds¬
richter vor Eintritt in die Verhandlung einen Obmann wählen . Findet über die
Perfon des letzteren keine Einigung ftatt , fo wird er von dem Leiter derjenigen be¬
nachbarten Provinzialbehöde desfelben Verwaltungszweigs ernannt , deren Sitz dem
Sitze der vertragfchließenden Behörde am nächften belegen ift . «

5 ) Je nach Art und Umfang der Leiftungen und Lieferungen kann die Ent¬
fcheidung ftreitiger Fälle Einzelfchiedsrichtern übertragen werden . Gegebenenfalls würde
die betreffende Beftimmung der Vertragsbedingungen dahin zu lauten haben ,

daß das Schiedsgericht durch einen Schiedsrichter gebildet wird , welcher mangels
Einigung unter den Parteien von dem Leiter derjenigen benachbarten Provinzialbe¬
hörde desfelben Verwaltungszweigs zu ernennen ift , deren Sitz dem Sitz der

vertragfchließenden Behörde am nächften liegt.
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6) Für Streitigkeiten, die fich auf ein verwickeltesVertragsVerhältnis oder vorwiegend
auf Rechtsfragen beziehen, ift von der zur Wahl oder Ernennung eines Schiedsrichters
berufenen Behörde daran feftzuhalten, daß bei Schiedsgerichten mit nur einem Schieds¬
richter diefer Schiedsrichter, bei Schiedsgerichten mit zwei Schiedsrichtern mindeftens
der eine Schiedsrichter und bei Schiedsgerichten mit drei Schiedsrichtern jedenfalls der
Obmann die Befähigung zum Richteramte befitzen und im unmittelbaren oder mittel¬
baren Staatsdienfte, oder im Dienft einer deutfchen Eifenbahnverwaltung angeftellt
fein muß . "

7) Koften des Vertragsabfchluffes .
1 ) » Zu den Koften , die von dem Unternehmer nach dem Vertrage zur Hälfte mit¬

getragen werden, gehören nur diejenigen Gebühren und Auslagen, welche durch etwaige
notarielle oder gerichtliche Aufnahme des Vertrages entftehen.

2) Bezüglich der Übernahme von Stempelkoften auf die Verwaltung find die
gefetzlichen Vorfchriften maßgebend . "

Die Feftfetzung des erforderlichen Stempels bleibt der vorgefetzten Behörde Vorbehalten .
Dagegen haben die Lokalbaubeamten dem Vertrage eine begründete und prüfungsfähige Berech¬
nung des ftempelpflichtigen Materialwertes beizufügen. Bei Türen kommt alfo z . B. nicht nur
das hierzu verwendete Holz , bei Schlöffern und fonftigen Befchlägen das dazu nötige Metall als
Material in Betracht, fondern es ift der Wert der Türen , wie fie fertig vom Schreiner in den Neu¬
bau geschafft werden , ebenfo der Wert der fertigen Schlöffer und Befchläge zu ermitteln . Von
den vom Schreiner oder Schlöffer abgegebenen Preifen kommen alfo nur die Koften des Einfetzens
und Befeftigens der Türen an Ort und Stelle, fowie das Anbringen der Schlöffer und Befchlägein Abzug.

Im Vertrage muß daher angegeben werden , wieviel von dem bedungenen Preife einerfeits
als Preis der beweglichen Oegenftände in dem bezeichneten Zuftande und andererfeits als Ver¬
gütung für die alsdann noch mit denfelben im Gebäude auszuführende Arbeit anzufehen ift.Fehlt es an einer folchen Angabe , fo wird der Lieferungsftempel nach dem bedungenen Gefamt-
preife verwendet, wie auch bei beweglichen Sachen , die fix und fertig nach dem Neubau geliefertwerden , wie z . B . alle Möbel , die Gefamtfumme des Vertrages ftempelpflichtig ift . ( Siehe im
übrigen die Verfügung vom 12 . Februar igoo, S. 86) .

Nur das Hauptexemplar erhält den hohen Vertragsftempel ; beim Nebenexemplar genügt ein
folcher im Werte von 1,50 Mark.

Unter den Koften des Vertragsabfchluffes find nicht die der Staatsverwaltung zur Laft
fallenden Koften für die Reinfchrift des Vertrages , fowie für die demfelben beizugebenden Be¬
dingungen , Zeichnungen und fonftigen Schriftftücke, fondern nur folche zu verftehen , welche
durch etwaige notarielle oder gerichtliche Ausfertigung des Vertrages fowie an baren Auslagen ,Reifekoften, Koften für die Anfertigung nicht gewöhnlicher Zeichnungen , Modelle ufw. entftehen.

8 ) Zeugniffe für die Unternehmer .
1 ) » Offene Zeugniffe über Leiftungsfahigkeit dürfen Unternehmern nicht erteilt

werden, dagegen find ihnen auf Antrag von den bauleitenden Behörden Befcheinigungenüber Ort und Zeit der ausgeführten Leitungen und Lieferungen und über die Be¬
währung der gelieferten Bauftoffe auszuftellen.

2) Die bauleitenden Behörden haben anderen ausfchreibenden Behörden die von
ihnen gewünfchte Auskunft fchleunigft und erfchöpfend zu erteilen. "

9) Rechnungslegung .
1 ) » Bei vertraglichen Leiftungen und Lieferungen ift in der Schlußrechnung zu

vermerken, ob dem Vertragsabfchluß ein öffentliches oder engeres Ausfehreibungs¬verfahren vorangegangen und ob der Unternehmer Mindeftfordernder gewefen ift.
2) Soweit Leiftungen und Lieferungen im Werte von mehr als 3000 Mark frei¬

händig oder auf Grund eines engeren Ausfehreibungsverfahrens vergeben find , ift zur
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Schlußrechnung anzugeben , aus welchen Gründen von jeder Ausfehreibung oder von
einer öffentlichen Ausfehreibung abgefehen ift . Außerdem bedarf es in diefen Fällen

einer Begründung bei der Zufchlagerteilung an Nichtmindeftfordernde .
3) Die Angaben zu 2) find in einer befonderen Anlage dem Rechnungsbelage

beizufügen . ''
Vertragsmufter .

Hier mag der Text eines Vertragsfchemas folgen , welches , einen Druckbogen
einnehmend , gewöhnlich als Umfchlag für die Anlagen benutzt wird .

( Haupt - ) Exemplar .
Zwilchen dem Vorftand des Königl. Hochbauamts . namens und vorbehaltlich

der Genehmigung de . die preußifche . Verwaltung vertretenden Königl.
einerfeits und dem . anderfeits ift der nachftehende Vertrag abgefchloffen worden.

(Bei Gemeindebauten muß hinter dem Worte „ ift “ eingefchaltet werden : „mit Ermächtigung
des Schul- (Kirchen-) und Gemeindevorftandes.“ )

83-
Beifpiel

eines
Vertrages .

D .
§ 1.

übernimmt die

§ 2.

Die Ausführung der Arbeiten und Lieferungen liegen (fofern es fich um Vergebung der
Herftellung oder Veränderung von Bauwerken [einfchl. der Erdarbeiten] oder um fonftige Werk¬
verdingungen handelt ) die angehefteten , von beiden Teilen unterfchriebenen allgemeinen Vertrags¬
bedingungen für die Ausführung von Hochbauten vom ( 17. Januar 1900) , (fofern es fich um die

Lieferung von beweglichen Sachen handelt) die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausfüh¬

rung von Leibungen und Lieferungen vom ( 17 . Januar 1900 ) — fowie die befonderen Vertrags¬
bedingungen nebft den zugehörigen technifchen Vorfchriften zugrunde. Für die Ausführung maß¬

gebend find ferner die auf den Gegenftand bezüglichen . Blatt Zeichnungen, welche als
zu diefem Vertrage gehörige Anlagen von beiden Teilen durch Unterfchrift anerkannt find.

§ 3 -

Die Preife , welche der Unternehmer für die einzelnen Arbeiten und Lieferungen zu em¬

pfangen hat, ergeben fich aus dem angehefteten Verdingungsanfchlage vom . , der
mit der Summe von . abfchließt.

Die Höhe der dem Unternehmer im ganzen nach beendeter Ausführung zuftehenden Ver¬

gütung wird nach den wirklichen Leiftungen und Lieferungen unter Zugrundelegung der im Ver¬

dingungsanfchlage oder in fonftiger Weife vereinbarten Einzelpreife berechnet.

§ 4 -

Der Wert der zur Verwendung gelangenden Bauftoffe in dem Zuftande , in dem fie mit
dem Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden , beträgt . Mark . Der
Wert der auf der Bauftelle auszuführenden Arbeiten beträgt . Mark .

Diefer Vertrag ift zweifach ausgefertigt und von beiden Teilen eigenhändig unterfchrieben
worden.

. . . , den . . . .
Der Bauleitende. Der Unternehmer.

Bei Gemeindebauten ift an diefer Stelle folgender Vermerk.zu machen :

Mit vorftehendem Vertrage erklären wir uns unter ausdrücklicher Anerkennung unferer Ver¬

pflichtung zur unentgeltlichen Leiftung der Hand- und Spanndienfte einverftanden.

. , den . .
(Unterfchrift der die Schul- [Kirchen- , politifche] Gemeinde vertretenden Perfonen.)
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Vorftehender Vertrag wird hiermit genehmigt .
Gemäß den Bedingungen hat der Unternehmer ein Pfand von Mark,in Worten .

behalten werden toll) .
Mark, beftellt (zu beftellen , das von den Abfchlagszahlungen ein-

Der Vertragsftempel , und zwar:
1) zu der Hauptausfertigung :

a) der allgemeine Vertragsftempel mit
b) der Stempel von dem in § 4 angegebenen Bauftoffwerte von

Mark . . . Pfg.

Mark mit Vj % Mark . . . Pfg .
zufammen . . .

Pfg. find verwendet.2) zu der Nebenausfertigung mit
. den .

( Die Behörde .)

Mark . . . Pfg.

Wird mit einer kaufmännifchen Firma ein Vertrag gefchloffen, fo muß derfelbe am Eingangetwa folgende Faffung erhalten :
Zwifchen dem

getragenen Firma . .
einerfeits und der unter Nr . . . . im ein-

welche nach dem beigefügten , in beglaubigter Abfchrift
aus dem Firmenregifter angefertigten Auszuge vom durch den
vertreten wird , anderfeits ift der nachftehende Vertrag vorbehaltlich der Genehmigung der

abgefchloffen worden.

4 . Kapitel .

Bedingungen für die Bewerbung um Arbeiten und Lieferungen .
§ 1 . Perfönliche Tüchtigkeit und Leiftungsfähigkeit der Bewerber .

Bei der Vergebung von Arbeiten oder Lieferungen hat niemand Ausficht, als
um Arbeiten Unternehmer angenommen zu werden , der nicht für ihre tüchtige und pünktliche Aus -

und
Lieferungen . führung die erforderliche Sicherheit bietet.

§ 2 . Einficht und Bezug der Verdingungsunterlagen .
Verdingungsanfchläge , Zeichnungen , Bedingungen ufw. find an den in der Aus-

fchreibung bezeichneten Stellen einzufehen. Vervielfältigungen werden auf Erfuchen
gegen Erftattung der Selbftkoften verabfolgt, foweit fie vorrätig find , oder durch die
verfügbaren Hilfskräfte neu angefertigt werden können . Der Name des Bewerbers , an
den die Verdingungsunterlagen verabfolgt find, wird nicht bekannt gegeben.

§ 3 . Form und Inhalt der Angebote .
1 ) Die Angebote find unter Benutzung der etwa vorgefchriebenen Vordrucke, von

den Bewerbern unterfchrieben , mit der in der Ausfehreibung geforderten Überfchrift
verfehen , verfchloffen, porto - und beftellgeldfrei bis zu dem angegebenen Zeitpunkteeinzureichen.

2) Die Angebote müffen enthalten:
a) die ausdrückliche Erklärung , daß der Bewerber fich den Bedingungen , die

der Ausfehreibung zugrunde gelegt find, unterwirft ;
b) die Angabe der geforderten Preife nach Reichswährung , und zwar fowohl

der Preife für die Einheiten als auch der Gefamtforderung in Zahlen und
Buchftaben; ftimmt die Angabe der Einheitspreife in Zahlen mit der in
Buchftaben nicht überein , fo foll die Angabe in Buchftaben maßgebendfein ; die Gefamtforderung wird aus den Einheitspreifen rechnerifch feftgeftellt;c) die genaue Bezeichnung und Adreffe des Bewerbers;
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